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3. Instanz

Datum -

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Ulm vom
11.Â Januar 2019 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger auch die auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r
das Berufungsverfahren zu erstatten. Die Beigeladene trÃ¤gt ihre
auÃ�ergerichtlichen Kosten selbst.

Â 

Tatbestand

Streitig ist die Ã�bernahme von Kosten fÃ¼r eine ab 11.01.2019 bis zum Ende des
Schuljahres 2018/2019 durchgefÃ¼hrte vollstationÃ¤re Unterbringung des KlÃ¤gers
im CJD Diabeteszentrum B.
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Der.2004 geborene KlÃ¤ger leidet seit seinem ersten Lebensjahr an Diabetes Typ I.
Daneben ist ein ADHS-Syndrom festgestellt worden. Bei ihm ist ein Grad der
Behinderung von 50 und das Merkzeichen H festgestellt. Zur Behandlung des
Diabetes Typ I verfÃ¼gt der KlÃ¤ger Ã¼ber eine Insulinpumpe. Er besuchte
zunÃ¤chst die Gemeinschaftsschule Eschule in C.

Am 26.01.2017 wurde fÃ¼r den KlÃ¤ger beim Beklagten die GewÃ¤hrung von
Eingliederungshilfe fÃ¼r die vollstationÃ¤re Unterbringung des KlÃ¤gers im CJD B
beantragt. BegrÃ¼ndet wurde dieser Antrag damit, dass der KlÃ¤ger nach wie vor
groÃ�e Probleme mit dem Umgang und der Akzeptanz seiner Erkrankung habe,
obwohl er bereits Ã¼ber das Oklinikum A, wo die Behandlung des KlÃ¤gers seit
Anfang an erfolge, viele SchulungsmaÃ�nahmen und sonstige stationÃ¤re
Aufenthalte stattgefunden hÃ¤tten. Die gut eingestellten Blutzuckerwerte nach den
stationÃ¤ren Aufenthalten kÃ¶nne der KlÃ¤ger im Alltag leider nie aufrechterhalten.
Der KlÃ¤ger sei nach wie vor nicht in der Lage, seinen Diabetes
eigenverantwortlich, in einem MaÃ�e, wie man es in seinem Alter erwarten kÃ¶nne,
zu managen. Sowohl in der Schule, wo er unter der Woche auch das Mittagessen
einnehme, als auch zu Hause, sei er nicht in der Lage die Kohlenhydrateinheiten der
Mahlzeiten selbstÃ¤ndig zu ermitteln und dann die notwendige Insulinmenge Ã¼ber
seine Insulinpumpe zu â��bolenâ��. Er benÃ¶tige hierfÃ¼r die UnterstÃ¼tzung/
Kontrolle durch die Eltern/ Lehrer. 

Der Beklagte zog daraufhin den Lernentwicklungsbericht der Eschule Ã¼ber das
Schuljahr 2016/2017 bei. Hieraus ergibt sich, dass die Noten des KlÃ¤gers in den
FÃ¤chern Deutsch, Geschichte, Biologie, Bildende Kunst und Musik bei 2 sowie in
den FÃ¤chern Mathematik, Englisch, Geographie und Sport bei 3 lagen. Der
Klassenlehrer des KlÃ¤gers teilte mit Schreiben vom 07.02.2017 mit, dass der
KlÃ¤ger aufgrund seiner Erkrankung ein schÃ¼chterner, zurÃ¼ckhaltender Junge
sei, der mit seiner Krankheit aus seiner Sicht gut umzugehen wisse. Der KlÃ¤ger
messe zu Beginn der groÃ�en Pause seine Werte eigenverantwortlich und es sei
hierbei bisher auch noch zu keinen ZwischenfÃ¤llen gekommen. Der KlÃ¤ger
kÃ¶nne nicht an allen AktivitÃ¤ten im gleichen MaÃ�e wie seine MitschÃ¼ler
teilnehmen. Sein sportliches LeistungsvermÃ¶gen sei stark eingeschrÃ¤nkt, aber
nicht die LeistungsfÃ¤higkeit in anderen FÃ¤chern. Dass er nicht mit ins
Schullandheim kÃ¶nne, nage sehr an ihm. Er fÃ¼hle sich in einer AuÃ�enseiterrolle,
was auch dadurch verstÃ¤rkt werde, dass er nicht am Schulort wohne. Der Kontakt
mit Kindern und Jugendlichen mit Ã¤hnlichen gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen
wÃ¼rde ihm sicher gut tun. 

Der Beklagt lehnte den Antrag mit Bescheid vom 28.02.2017 ab. Der KlÃ¤ger
gehÃ¶re nicht zum Personenkreis des Â§ 53 SGB XII, da zusÃ¤tzlich zur
wesentlichen bzw. drohenden Behinderung, die beim KlÃ¤ger wohl vorliege, eine
TeilhabeeinschrÃ¤nkung gegeben sein mÃ¼sse. Dies sei hier nicht der Fall. Es
bestehe kein Bedarf an Eingliederungshilfe im Rahmen der angemessenen
Schulbildung, da der KlÃ¤ger auch ohne UnterstÃ¼tzung das Bildungsziel erreichen
kÃ¶nne. Er kÃ¶nne sich nach den Angaben der Schule in den Schulalltag
integrieren. Soweit der KlÃ¤ger an AktivitÃ¤ten wie z.B. dem
Schullandheimaufenthalt bislang nicht teilnehmen kÃ¶nne, sei man bereit hierfÃ¼r
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UnterstÃ¼tzungsmaÃ�nahmen zu prÃ¼fen. 

Â Hiergegen legten die Eltern des KlÃ¤gers am 22.03.2017 Widerspruch ein und
trugen vor, dass die notfallmÃ¤Ã�igen Behandlungen des KlÃ¤gers im Krankenhaus
aufgrund Ã¼berhÃ¶hter Zuckerwerte zugenommen hÃ¤tten. Sie entwickelten sich
in eine dramatische Richtung. Dies bekomme die Schule nicht mit. Man sei durch
die stÃ¤ndige Sorge um den KlÃ¤ger auch als Familie am Limit. Der KlÃ¤ger halte
sich zudem auch nicht immer an die Regeln, die seine Krankheit erfordere. Er
messe nicht richtig, nasche und spiele die Eltern gegeneinander aus. Sie fÃ¼gten
dem Widerspruch verschiedene Atteste bei. Die Klinikschule am O-Klinikum A
fÃ¼hrte in ihrer Stellungnahme vom 16.03.2017 aus, dass es dem KlÃ¤ger,
insbesondere dann wenn seine Blutzuckerwerte sehr hoch seien, nicht gelinge
zÃ¼gig mit der erforderlichen Konzentration und Zielgerichtetheit zu arbeiten. Bei
Fortdauer der Behandlung und Verbesserung der Blutzuckerwerten werde ein
deutlich besseres Lernverhalten festgestellt. Es sei auch vorgekommen, dass der
KlÃ¤ger trotz Vereinbarung vergessen habe, den Blutzucker zu messen. Die
behandelnde F, OberÃ¤rztin in der Klinik fÃ¼r Kinder- und Jugendmedizin am
Oklinikum A, gab in ihrer Stellungnahme vom 14.03.2017 an, dass der KlÃ¤ger von
seiner Familie sehr unterstÃ¼tzt werde. Dennoch sei es bislang nicht gelungen, die
Diabetestherapie in der Schule und der Freizeit trotz entsprechender
UnterstÃ¼tzung zufriedenstellend zu sichern. Der KlÃ¤ger vergesse sowohl in der
Schule als auch in der Freizeit die Blutzuckermessungen und die richtige
Insulinabgabe. Es sei immer wieder zu gefÃ¤hrlichen ketoazidodischen
Entgleisungen mit stationÃ¤rer Krisenintervention gekommen. Die Stoffwechsellage
sei seit 2013 anhaltend nicht zufriedenstellend. Sie halte die vorhandenen
ambulanten MaÃ�nahmen fÃ¼r ausgeschÃ¶pft und eine stationÃ¤re
RehamaÃ�nahme in einer auf Diabetes und ADHS spezialisierten Einrichtung fÃ¼r
unbedingt erforderlich, um drohende Folgeerkrankungen und die drohende
psychische und emotionale Behinderung zu vermeiden. Zudem wurde eine
Stellungnahme der ChefÃ¤rztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie der AKlinik E R
vom 27.03.2017 zu den Akten gereicht. Darin wurde u.a. angegeben, dass der
KlÃ¤ger eine enge Struktur und Kontrolle in einem â��neutralenâ�� Rahmen
benÃ¶tige, d.h. ohne emotionale Bindung zu den Eltern, idealweise in einer Gruppe
Gleichaltriger, um die Erkrankung zu akzeptieren und den richtigen Umgang damit
zu erlernen. Die ambulanten MaÃ�nahmen seien ausgeschÃ¶pft. Man befÃ¼rworte
aufgrund der drohenden FolgeschÃ¤den bei unzureichender Blutzuckereinstellung
aufgrund mangelnder Krankheitsakzeptanz und mangelnder Eigenverantwortlichkeit
(die komorbide ADHS verkompliziere die Krankheitssituation des KlÃ¤gers) dringend
die Unterbringung in der Einrichtung in B. 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid 16.05.2017 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Es liege beim KlÃ¤ger keine TeilhabeeinschrÃ¤nkung vor,
so dass er nicht zum Personenkreis des Â§ 53 SGB XII gehÃ¶re. Es sei ihm trotz
seiner Erkrankung grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, am Unterricht teilzunehmen. Von einer
GefÃ¤hrdung der angemessenen Schulbildung kÃ¶nne nicht ausgegangen werden.
Nach wie vor sei man bereit, eine UnterstÃ¼tzung in Form einer Assistenzhilfe
wÃ¤hrend des Schulbetriebes und speziell fÃ¼r KlassenausflÃ¼ge und den
bevorstehenden Schullandheimaufenthalt zu prÃ¼fen. Die Schule stehe dieser
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Hilfsform positiv gegenÃ¼ber. Man sei auch bereit zur Entlastung der Eltern im
Rahmen der Eingliederungshilfe die Vermittlung und Ã�bernahme von Restkosten
fÃ¼r eine stationÃ¤re Kurzzeitunterbringung zu Ã¼bernehmen. 

Am 01.06.2017 ist hiergegen Klage zum Sozialgericht (SG) Ulm erhoben worden.
Zur BegrÃ¼ndung ist vorgetragen worden, dass der KlÃ¤ger UnterstÃ¼tzung mit
dem erforderlichen Diabetes- und Schulmanagement benÃ¶tige. Mit diesem sei er
eigenverantwortlich auch unter Beachtung des hÃ¤uslichen Umfeldes Ã¼berfordert
und er akzeptiere die notwendigen MaÃ�nahmen auch nicht. Die intensive
Betreuung im CJD B sei medizinisch notwendig und zwingend geboten. Ziel der
MaÃ�nahme sei es, dass der KlÃ¤ger die eigenstÃ¤ndige Diabetestherapie
akzeptiere und der Ausschluss des KlÃ¤gers aus einem normalen (Schul-) Alltag
mÃ¼sse verhindert werden. Neben dem Ziel der Rehabilitation im CJD B und der
guten oder wenigstens befriedigenden Blutzuckereinstellung stelle die BefÃ¤higung,
den Alltagsanforderungen an einer eigenstÃ¤ndigen LebensfÃ¼hrung gerecht zu
werden, ein wesentliches Ziel dar. Die begehrte MaÃ�nahme diene auch zur
Erlangung einer angemessenen Schullaufbahn. 

Der Beklagte ist dem Begehren des KlÃ¤gers entgegen getreten und hat
ausgefÃ¼hrt, dass die begehrte vollstationÃ¤re Unterbringung nicht erforderlich
sei, um dem KlÃ¤ger eine angemessene Schulausbildung zu ermÃ¶glichen. Die
schulische Entwicklung an der Eschule sei bislang gut gewesen und es stÃ¼nden
weitere ambulante MaÃ�nahmen, wie z.B. der Einsatz einer ambulanten Pflegekraft
zur Blutzuckermessung wÃ¤hrend der Schulzeit zur VerfÃ¼gung. 

Das SG hat mit Beschluss vom 14.08.2017 die Krankenkasse â�� die AOK Baden-
WÃ¼rttemberg (im Folgenden die Beigeladene) â�� zum Verfahren beigeladen. 

Das SG hat zunÃ¤chst die behandelnden Ã�rzte als sachverstÃ¤ndige Zeugen
befragt. Die K hat darauf hingewiesen, dass Complianceprobleme wiederholt zu
Entgleisungen trotz Insulinpumpe und stationÃ¤ren Aufenthalten gefÃ¼hrt
hÃ¤tten. 

F in der Klinik fÃ¼r Kinder- und Jugendmedizin am Oklinikum A, hat mitgeteilt, dass
mehrfache Versuche, die Diabetestherapie im schulischen Alltag bzw. in der Freizeit
unterstÃ¼tzend zu begleiten, bisher fehlgeschlagen seien. Die Stoffwechsellage
habe sich zunehmend verschlechtert. Das bestehende ADHS trage zum Problem der
Diabeteseinstellung bei. Die MaÃ�nahmen im ambulanten Bereich seien
ausgeschÃ¶pft. Sie halte daher eine lÃ¤ngerfristige RehamaÃ�nahme in einer
Einrichtung, die auf Diabetes und ADHS spezialisiert sei, fÃ¼r erforderlich. In der
Gemeinschaft mit anderen betroffenen Jugendlichen, kÃ¶nne der KlÃ¤ger lernen,
die Anforderungen des Lebens zu meistern. 

ErgÃ¤nzend hat sie mit Schreiben vom 11.01.2018 mitgeteilt, dass sie den KlÃ¤ger
regelmÃ¤Ã�ig, d.h. etwa alle drei Monate sehe. Die Frequenz der Untersuchung sei
in den letzten Jahren beim KlÃ¤ger deutlich erhÃ¶ht worden, da mehrfache
Entgleisungen vorgelegen hÃ¤tten, die auch zu stationÃ¤ren Aufenthalten gefÃ¼hrt
hÃ¤tten. Sowohl die Eltern als auch sie hÃ¤tten kaum UnterstÃ¼tzung durch die
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betreuende Schule feststellen kÃ¶nnen. Der Schullandheimaufenthalt sei erst durch
die Organisation einer medizinischen Hilfsperson durch die Eltern ermÃ¶glicht
worden. Der Versuch eine ambulante Krankenpflege zur Insulinapplikation zu
etablieren sei fehlgeschlagen, weil keine Bereitschaft der umliegenden
Krankenpflegeeinrichtungen bestanden habe. Punktuelle und damit zeitlich
begrenzte UnterstÃ¼tzungsmaÃ�nahmen wie Visiten einer Familienhelferin,
Erziehungshelfer oder eines Krankenpflegedienstes seien im Fall des KlÃ¤gers
wirkungslos, weil dieser eine 24-stÃ¼ndige Betreuung benÃ¶tige. Die Betreuung/
Ã�berwachung im schulischen Bereich sei notwendig, aber erstrecke sich
natÃ¼rlich auch auf den privaten Bereich auÃ�erhalb des schulischen Lebens, da
der KlÃ¤ger auch hier ein Anrecht auf eine Entwicklung vom Kind hin zum
eigenverantwortlichen jungen Erwachsenen habe. 

Die Einrichtung des CJD B hat auf Nachfrage des SG mitgeteilt, Zweck der
begehrten MaÃ�nahme sei es, entsprechend des individuellen Bedarfs eines Kindes
eine wesentliche Behinderung oder deren Folgen durch FÃ¶rder- und
Betreuungsangebote beseitigt bzw. zumindest gemildert werden sollten, um dem
Kind/ Jugendlichen die Eingliederung in die Gesellschaft sowie die Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft zu ermÃ¶glichen. Als Inhalte der medizinisch-
schulischen MaÃ�nahme seien u.a. die Verbesserung der KrankheitsbewÃ¤ltigung,
die UnterstÃ¼tzung schulischer und berufsvorbereitender Belange, die FÃ¶rderung
sozialer und lebenspraktischer Kompetenzen, die HinfÃ¼hrung zur einer
eigenverantwortlichen LebensfÃ¼hrung inkl. selbstÃ¤ndiger, altersadÃ¤quater
TherapiedurchfÃ¼hrung, die Verbesserung der schulischen Leistung inkl. das
Erreichen eines angemessenen Schulabschlusses genannt worden. 

Der Beklagte hat am 31.01.2018 mitgeteilt, dass die Assistenz fÃ¼r den
Schullandheimaufenthalt mit Hilfe des Beklagten gefunden worden sei. 

Nach einem gemeinsamen Treffen des Beklagten, der behandelnden Ã�rztin, der
Eltern und einem Jugendamtsmitarbeiter am 20.03.2018, bei dem die Situation des
KlÃ¤gers besprochen worden ist, hat der Beklagte dem KlÃ¤ger auf dessen Antrag
hin mit Bescheid vom 23.03.2018 im Rahmen der Eingliederungshilfe nach Â§ 54
Abs. 1 Nr. 1 SGB XII ab dem 09.04.2017 bis vorerst zum Ende des Schuljahres
2017/2018 eine Assistenzhilfe wÃ¤hrend des Schulbetriebes in HÃ¶he von
monatlich 33Â Stunden und 10 Minuten pro Woche als UnterstÃ¼tzung zur
zuverlÃ¤ssigen BewÃ¤ltigung des Diabetesmanagements gewÃ¤hrt. Die Hilfe werde
vom Malteser Hilfsdienst durchgefÃ¼hrt und die Aufwendungen in HÃ¶he von 22,50
Euro pro Stunde wÃ¼rden direkt mit dem Leistungserbringer abgerechnet. 

Der Beklagte hat zudem den Schulbericht der Eschule vom 18.06.2018 vorgelegt.
Darin hat die Assistenzhilfe u.a. angegeben, dass der KlÃ¤ger genervt von seiner
Erkrankung sei und wenig Lust habe, die Werte zu messen und die Daten zu
dokumentieren. Er mÃ¼sse an das Messen manchmal erinnert werden, die
Dokumentation klappe konsequent nur auf Anweisung. Falls die Werte schlecht
seien, kÃ¶nne der KlÃ¤ger auf direkte Nachfrage angeben, dass er vergessen habe
zu â��bolenâ��, oder dass er etwas gegessen habe ohne korrekt zu bolen. Er lÃ¼ge
auf Nachfrage nicht und leide unter den schlechten Werten. Wahrscheinlich sei auch
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seine AHDS mitverantwortlich fÃ¼r die Zerstreutheit. Die Dokumentation werde von
der Assistenzkraft in der Schule konsequent eingefordert, die Werte von zu Hause
fehlten oft komplett. Der KlÃ¤ger sei auch nicht routiniert im Abwiegen der
Mahlzeiten in der Mensa. Das Kantinenpersonal sei bemÃ¼ht, kenne aber auch
nicht immer die richtigen Einheiten. Der KlÃ¤ger werde nach Angaben des
Klassenlehrers, aber auch nach der EinschÃ¤tzung der Assistenzkraft nicht
auÃ�ergewÃ¶hnlich geÃ¤rgert oder gemobbt. Die MitschÃ¼ler nÃ¤hmen die
Erkrankung auch ohne besondere Aufmerksamkeit zur Kenntnis. Der KlÃ¤ger sei ein
stiller MitschÃ¼ler, welchem seine MitschÃ¼ler wenig Aufmerksamkeit schenkten.
Diese Stellung in der Klasse beruhe aber nicht im Wesentlichen auf seiner
Erkrankung. Die Kooperation mit den Eltern verlaufe gut, die Lehrer seien bemÃ¼ht
und versuchten eine gute LÃ¶sung fÃ¼r den KlÃ¤ger zu finden. 

Mit Bescheid vom 28.06.2018 ist vom Beklagten die Assistenzhilfe fÃ¼r den Besuch
der Eschule bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 weiter bewilligt worden. 

Auf Nachfrage des SG hat F mit Schreiben vom 02.08.2018 mitgeteilt, dass es 2018
bislang zu drei stationÃ¤ren Aufenthalten gekommen sei, wobei im Februar und Juni
schwere Stoffwechselentgleisungen eingetreten seien. Die Situation habe sich nicht
gebessert. Es komme trotz der eingesetzten Assistenzkraft zu langen Phasen des
Ã�berzuckers wÃ¤hrend der Schulzeit. 

Die Beigeladene hat unter Bezugnahme auf eine Stellungnahme des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK) mitgeteilt, dass zwar die Voraussetzungen der
Krankenbehandlung in Form der Messung der Blutzuckerwerte sowie der
Insulinabgabe gegeben seien (Â§Â§ 27 und 28 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch
[SGB V]). Diese kÃ¶nne vom Arzt als Leistung der hÃ¤uslichen Krankenpflege
verordnet werde. Die Voraussetzungen fÃ¼r die spezielle Krankenbeobachtung
(Ziffer 24 der Richtlinie zur hÃ¤uslichen Krankenpflege), die eine permanente
Anwesenheit einer Pflegekraft Ã¼ber den gesamten Versorgungszeitraum
voraussetze, liege nicht vor. Die Voraussetzungen fÃ¼r eine
Behandlungssicherungspflege nach Â§ 37 SGB V kÃ¤men nicht in Betracht.
In einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) vom
19.11.2018 wird hierzu ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger unter Erkrankungen leide,
die regelmÃ¤Ã�ig Ã¤rztlich behandelt werden mÃ¼ssten. Erkrankungsbedingt
benÃ¶tige der KlÃ¤ger personelle UnterstÃ¼tzung bei der Bestimmung des
Blutzuckers und bei der Applikation der notwendigen Insulineinheiten. Aufgrund der
bestehenden Aufmerksamkeits- und KonzentrationsstÃ¶rungen sowie
Complianceproblemen, sei er nicht in der Lage, die Messungen und Insulingaben
selbststÃ¤ndig durchzufÃ¼hren. Daher lÃ¤gen die Voraussetzungen fÃ¼r die
Ã¤rztliche Verordnung von hÃ¤uslicher Krankenpflege im Rahmen des
Schulbesuches vor. Allerdings handle es sich bei den begehrten MaÃ�nahmen wie
Information der Lehrer, MitschÃ¼ler und Eltern von Klassenkameraden nicht um
MaÃ�nahmen der Behandlungssicherungspflege nach Â§ 37 SGB V. Somit lÃ¤gen
auch nicht die Voraussetzungen der speziellen Krankenbeobachtung gemÃ¤Ã�
Ziffer 24 der Richtlinie der hÃ¤uslichen Krankenpflege vor.

Infolge einer Inobhutnahme durch das Jugendamt E befand sich der KlÃ¤ger seit
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dem 12.12.2018 im CJD B. Die Kosten hierfÃ¼r hat das Jugendamt bis zum
10.01.2019 Ã¼bernommen. 

Das SG hat den Beklagten mit Urteil vom 11.01.2019 dazu verurteilt, dem KlÃ¤ger
unter Aufhebung des Bescheides vom 28.02.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.05.2017 die Kosten fÃ¼r die vollstationÃ¤re
Unterbringung im CJD Diabeteszentrum B ab dem 11.01.2019 bis zum
Schuljahresende 2018/2019 zu Ã¼bernehmen. Streitgegenstand sei nur noch der
Zeitraum ab dem 11.01.2019 bis zum Ablauf des Schuljahres 2018/2019, da der
KlÃ¤ger seinen Antrag entsprechend im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung
angepasst habe. Die ablehnende Entscheidung des Beklagten habe sich nicht auf
das Schuljahr 2017/2018 beschrÃ¤nkt, da der Streitgegenstand durch das neue
Schuljahr keine ZÃ¤sur erfahre. Rechtsgrundlage fÃ¼r den geltend gemachten
Anspruch der Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r den Besuch des CJD sei Â§ 19 Abs. 3
i.V.m. Â§Â 53 Abs. 1, Â§ 54 SGB XII und Â§ 12 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung nach Â§
60 SGB XII â�� Eingliederungshilfe-Verordnung â�� (EinglH-VO), Â§ 55 Abs. 1 Nr. 7
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) (in der Fassung am 31.12.2017) bzw. Â§
76 AGB IX i.V.m. Â§ 92 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII. Die ZustÃ¤ndigkeit des
Beklagten ergebe sich unabhÃ¤ngig von der materiell-rechtlichen ZustÃ¤ndigkeit
aus Â§ 14 SGB IX, da der Beklagte als RehabilitationstrÃ¤ger nach Â§ 6 Abs. 1 Nr. 7
SGB IX den am 30.01.2017 bei ihm eingegangenen Teilhabeantrag (Â§Â§ 4, 5 SGB
IX) auf Eingliederungshilfe nicht weitergeleitet habe. UnabhÃ¤ngig davon lÃ¤gen
aber die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Eingliederungshilfe vor. Beim
KlÃ¤ger liege aufgrund der Diabeteserkrankung und des mangelhaften
Diabetesmanagements und den damit verbundenen drohenden FolgeschÃ¤den
zumindest eine drohende kÃ¶rperliche Behinderung vor. Der KlÃ¤ger sei nicht in der
Lage verantwortungsvoll mit seiner Erkrankung umzugehen. Gerade die
kÃ¶rperliche Komponente mit potentiell permanenter GefÃ¤hrdung von Leib oder
Leben resultiere aus der kÃ¶rperlichen Behinderung des KlÃ¤gers. Ziel der
EingliederungsmaÃ�nahme sei es, die Krankheitsakzeptanz und das
KrankheitsverstÃ¤ndnis die VerhaltensÃ¤nderung und Verbesserung des Diabetes-
Managements. So solle die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sichergestellt
und Ausgrenzung reduziert werden. Weiter stelle sie eine Hilfe zur angemessenen
Schulbildung, um dem KlÃ¤ger den Schulbesuch zu ermÃ¶glich bzw. zu erleichtern
bzw. ihm im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht Ã¼blicherweise erreichbare
Bildung zu ermÃ¶glichen, dar. Die vom KlÃ¤ger beanspruchte Eingliederungshilfe
sei auch erforderlich und erfolgversprechend. Trotz Schulungen und der ihn
wÃ¤hrend der Schulzeit begleitenden Assistenten sei die Stoffwechsellage nach wie
vor nicht stabil, wodurch stationÃ¤re Aufenthalte notwendig geworden seien. Auch
wenn wÃ¤hrend der Schulzeit keine Blutzuckerentgleisungen mehr festgestellt
werden konnten, so zeige sich auÃ�erhalb der Schulzeiten ein Hilfebedarf. Auch die
durchgefÃ¼hrten weiteren Schulungen wie der Aufenthalt in der D Klinik M hÃ¤tten
keine wesentliche Besserung gebracht. Die ambulanten MaÃ�nahmen seien
ausgeschÃ¶pft, daher sei der KlÃ¤ger aufgrund einer KindeswohlgefÃ¤hrdung auch
am 12.12.2018 vom Jugendamt in Obhut genommen worden. 

Am 28.02.2019 hat der Beklagte Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Baden-
WÃ¼rttemberg erhoben. Die Voraussetzungen der Â§Â§ 53, 54 SGB XII resp. Â§ 76
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SGB IX lÃ¤gen nicht vor. Es lÃ¤ge keine TeilhabeeinschrÃ¤nkung vor. Auch sei der
Beklagte nur als erstangegangener TrÃ¤ger zu verurteilen, da vorrangig die
Beigeladene KostentrÃ¤ger sei. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne mit Assistenz an
Freizeitprogrammen teilnehmen. Auch die Teilnahme am Unterricht sei aufgrund
weniger Fehltage wegen Krankheit gegeben. Der Schulabschluss kÃ¶nne vom
KlÃ¤ger gut erlangt werden. Bislang sei auch noch nicht ausreichend ermittelt, wie
oft der KlÃ¤ger tatsÃ¤chlich nicht am Schulsport habe teilnehmen kÃ¶nnen und ob
dies hauptsÃ¤chlich am Blutzucker gelegen habe. Warum der Beigeladene nicht
nach Â§ 37 SGB V zustÃ¤ndig sein solle, erschlieÃ�e sich nicht. Die
Krankenbeobachtung sei notwendig, wenn der Zustand des Leistungsberechtigten
jederzeit in einen lebensbedrohlichen Zustand umschlagen kÃ¶nne. 

Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Ulm vom 11. Januar 2019 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. 

Zur BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt worden, dass beim KlÃ¤ger eine drohende
kÃ¶rperliche Behinderung vorliege, die die beantragte Unterbringung im CJD
Diabeteszentrum B bedinge. Diese Unterbringung sei als Eingliederungshilfe zu
gewÃ¤hren. Man verweise im Ã�brigen auf die GrÃ¼nde des angefochtenen Urteils. 

Mit Bescheid vom 03.05.2019 hat der Beklagte die Entscheidung des SG umgesetzt
und die Kosten fÃ¼r die Unterbringung des KlÃ¤gers im CJD B (stationÃ¤r, Wohnen)
Intensivgruppe vom 11.01.2019 bis zum Ablauf des Schuljahres 2018/2019 in
AusfÃ¼hrung der Entscheidung des SG vorbehaltlich eines rechtskrÃ¤ftigen Urteils
Ã¼bernommen. Die VergÃ¼tung werde direkt an die Einrichtung Ã¼berwiesen. Der
Kostenbeitrag fÃ¼r ersparte Aufwendungen fÃ¼r den hÃ¤uslichen Lebensunterhalt
werde nach abgeschlossener EinkommensprÃ¼fung in einem separaten Bescheid
festgesetzt. 

Die Berichterstatterin hat mit den Beteiligten am 17.10.2019 einen Termin zur
ErÃ¶rterung des Sachverhaltes durchgefÃ¼hrt. Hier ist u.a. mitgeteilt worden, dass
der KlÃ¤ger zunÃ¤chst bis Ende Juli 2019 in der Einrichtung in B gewesen sei.
Nachdem die Werte sich Ã¼ber die Ferien wieder verschlechtert hÃ¤tten, befinde er
sich seit dem 19.09.2019 wieder in der Einrichtung. Auch hierfÃ¼r habe der
Beklagte vorlÃ¤ufig die Kosten Ã¼bernommen. 

Im Anschluss hat der Beklagte den Ã¤rztliche Zwischenbericht des CJD B vom
15.07.2019, bestehend aus einem Ã¤rztlichen Bericht Ã¼ber den aktuellen
Gesundheitszustand des KlÃ¤gers sowie ein pÃ¤dagogisch/psychologischer Bericht
zur Entwicklung und schulischen Sicht vorgelegt. Die behandelnden Ã�rzte haben
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u.a. angegeben, dass die Werte des KlÃ¤gers sich inzwischen in einem guten
Bereich befÃ¤nden. Er benÃ¶tige aber nach wie vor vorgegebene Strukturen. So
finde weiterhin eine Begleitung bei der FrÃ¼hstÃ¼cksmessung, der
Abendbrotmessung und der SpÃ¤tmessung statt. Die Ã¼brigen Therapieschritte
erfÃ¼lle der KlÃ¤ger inzwischen selbstÃ¤ndig. In der Feriensituation zu Hause
kÃ¶nne er das verbesserte Management jedoch noch nicht umsetzen. Je lÃ¤nger die
Ferien dauerten, umso mehr HyperglykÃ¤mien trÃ¤ten auf, der Katheterwechsel
erfolge nicht regelmÃ¤Ã�ig. Somit bestehe leider weiterhin die Gefahr
ketoazidiotischer Entgleisungen im hÃ¤uslichen Bereich. Aufgrund der
behinderungsbedingten Schwere der Erkrankung sei weiterhin die Notwendigkeit
der Intensivbetreuung gegeben. Im pÃ¤dagogischen Zwischenbericht ist u.a.
angegeben worden, dass der KlÃ¤ger sich derzeit in der achten Klasse der
Mittelschule befinde und seine Noten sich um gut-durchschnittlichen Bereich
befÃ¤nden. Durch die intensive diabetologische Betreuung seitens der Schwestern
und Ã�rzte sowie die umfassende Begleitung bei der Diabetestherapie im Alltag
durch die pÃ¤dagogischen Mitarbeiter sei eine allmÃ¤hliche Verbesserung im
Diabetesmanagement erreicht worden. Man sehe aber weiterhin den Bedarf fÃ¼r
einen weiteren Aufenthalt in der Einrichtung. 

Der Senat hat zudem die behandelnde F, OberÃ¤rztin in der Kinder- und
Jugendmedizin des Oklinikums A, als sachverstÃ¤ndige Zeugin befragt. Diese hat in
ihrer Aussage vom 21.11.2019 mitgeteilt, dass es im Zeitraum November 2017 bis
November 2018 insgesamt zu sechs stationÃ¤ren Aufenthalten gekommen sei,
wobei im Februar und Juni 2018 schwere Stoffwechselentgleisungen eingetreten
seien. Es habe Handlungsbedarf bestanden. Der KlÃ¤ger habe zwar eine
Assistenzkraft fÃ¼r die Schulzeit erhalten, dennoch hÃ¤tten sich auch wÃ¤hrend
der Schulzeit lange Phasen mit Ã�berzucker gezeigt. Die Blutzuckereinstellung habe
sich seit der Aufnahme in B rasch derart verbessert, wie man es trotz engmaschiger
ambulanter und stationÃ¤rer Betreuung zuvor nicht habe erreichen kÃ¶nnen. Auch
habe sich der KlÃ¤ger positiv entwickelt. Man habe zunÃ¤chst erwogen, dass der
KlÃ¤ger ab den Sommerferien 2019 wieder nach Hause ziehen solle. Nachdem sich
die Stoffwechsellage (viel zu hohe Blutzuckerwerte) aber bereits in der vierten
Woche der Sommerferien massiv verschlechtert habe, habe man rasch entschieden,
dass der KlÃ¤ger auch nach den Sommerferien wieder nach B ziehen solle. 

Die Beigeladene hat am 13.12.2019 mitgeteilt, dass man keine interne Einigung
habe erzielen kÃ¶nnen, da nicht erkennbar sei, welche konkreten Leistungen der
hÃ¤uslichen Krankenpflege wÃ¤hrend des Aufenthaltes im CJD B erbracht worden
seien. Die Kosten der Eingliederungshilfe enthielten keine medizinischen und
Ã¤rztlichen Leistungen. Die ambulanten Ã¤rztlichen Leistungen wÃ¼rden bereits
direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. 

Der Beklagte hat hierzu ausgefÃ¼hrt, dass die Unterbringung des KlÃ¤gers nicht an
der behaupteten TeilhabeeinschrÃ¤nkung bzgl. des Sportunterrichts ansetze.
Vielmehr solle der KlÃ¤ger befÃ¤higt werden, mit seinem schwer einstellbaren
Diabetes umzugehen. Hierauf sei der Aufenthalt des KlÃ¤gers im Internat in B
ausgerichtet. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts komme es fÃ¼r
die Abgrenzung von medizinischer und sozialer Rehabilitation darauf an, ob die
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Therapie direkt an der Behandlung der behinderungsbedingten StÃ¶rung ansetze
oder unmittelbar die sozialen Folgen der Behinderung beseitigen bzw. mindern
solle. Man rege daher an, dass der Beklagte 1/5 und die Beigeladene 4/5 der Kosten
der Internatsunterbringung trage. 

Die Beigeladene teilte mit, dass eine solche Einigung hier nicht in Betracht komme. 

Der Senat hat weiter den Ã¤rztlichen Direktor des CJD B S als sachverstÃ¤ndigen
Zeugen befragt. Dieser hat am 24.06.2020 mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger nach wie
vor in der Einrichtung untergebracht sei. Aufgrund der nach wie vor unzureichenden
selbstÃ¤ndigen Diabetesbehandlung, sei ab Herbst eine berufsvorbereitenden
BildungsmaÃ�nahme in TrÃ¤gerschaft der Agentur fÃ¼r Arbeit geplant. Jugendliche
seien in der Regel zwei bis drei Jahre bei ihnen untergebracht. Die Aufnahme des
KlÃ¤gers sei erfolgt, da trotz verschiedener ambulanter und stationÃ¤rer
MaÃ�nahmen es wiederholt zu lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisungen
gekommen sei. Krankenhaus und Rehabilitationsaufenthalte hÃ¤tten zu einer
massiven EinschrÃ¤nkung in der Teilhabe, insbesondere zu hohen Schulfehlzeiten
gefÃ¼hrt. Zudem seien bereits in der ersten Klasse die Diagnosen
Aufmerksamkeitsdefizit und HyperaktivitÃ¤tsstÃ¶rung gestellt worden. Die
typsichen Symptome eines ADHS mit ImpulsivitÃ¤t, Unkonzentriertheit und
reduzierter Aufmerksamkeitsspanne stÃ¼nden in deutlichem Widerspruch zur
Notwendigkeit der Therapie bei Diabetes mellitus Typ 1. Jede Nahrungsaufnahme
und jede kÃ¶rperliche AktivitÃ¤t machten ein Ã¼berlegtes Handeln notwendig. Ziel
der Betreuung in der Einrichtung sei es, den HbA1c-Wert auf einem guten,
zumindest aber stabilen (dh unter 9 %) Niveau zu halten bei mÃ¶glichst
altersangepasster selbstÃ¤ndiger TherapiedurchfÃ¼hrung. Aufgrund der Corona-
Pandemie habe sich der KlÃ¤ger vom 18.03.2020 bis 19.04.2020 in hÃ¤uslichem
Umfeld befunden. Dort sei der HbA1c-Wert wieder von 8,3 % auf 11,1 %
angestiegen, was zeige, dass der KlÃ¤ger keine ausreichende altersangepasste
Managmentkompetenz habe. Dies sei auch durch die ausgeprÃ¤gte ADHS zu
erklÃ¤ren. Diese ungÃ¼nstige Kombination zwischen ADHS mit schwer
einstellbarem Diabetes mellitus Typ 1 sei sicherlich die Hauptursache fÃ¼r die
mangelnde Diabeteseinstellung. Zudem stelle das Autonomiestreben in der
PubertÃ¤t eine weitere Belastung dar. Nach den Vorgaben der Bayrischen
Landesregierung handle es sich bei der bei ihnen durchgefÃ¼hrten MaÃ�nahme um
eine Eingliederungshilfe fÃ¼r Menschen mit Behinderung (Wohnen mit
Tagesbetreuung fÃ¼r kÃ¶rperlich behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungstyp
WT-KJ-K). Die Kosten wÃ¼rden in der Regel fÃ¼r die SchulungsmaÃ�nahme vom
Kultusministerium, fÃ¼r die Ã¤rztliche Betreuung von den Krankenkassen und fÃ¼r
die MaÃ�nahme WT-KJ-K vom EingliederungshilfetrÃ¤ger getragen. Nur bei deutlich
im Vordergrund stehender seelischer Belastung bzw. drohender seelischer
Behinderung liege die KostentrÃ¤gerschaft beim Jugendamt (SGB VIII). 

Die beigeladene Krankenkasse hat hierzu ausgefÃ¼hrt, dass es sich beim CJD B um
eine Einrichtung der Eingliederungshilfe bzw. schulischen Einrichtung handle. Es sei
weder ein nach Â§ 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus noch um einen
stationÃ¤re Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Versorgungsvertrag nach Â§ 111
SGB V bestehe. ErgÃ¤nzend ist mit Schreiben vom 31.07.2020 mitgeteilt worden,
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dass man im Rahmen der gesetzlichen MÃ¶glichkeiten die Kosten der notwendigen
Krankenhausbehandlung, der stationÃ¤ren Rehabilitationsleistungen und der
ambulanten Ã¤rztlichen Versorgung beim KlÃ¤ger in der Vergangenheit
Ã¼bernommen habe. Die Ã¤rztliche Versorgung sei auch im Rahmen des
Aufenthaltes im CJD B durch die dortigen zur kassenÃ¤rztlichen Versorgung
ermÃ¤chtigten Ã�rzte sichergestellt gewesen. FÃ¼r eine weitergehende
Kostenbeteiligung fehle es an der gesetzlichen Grundlage. Insbesondere die
Schulbildung sei nicht Aufgabe der Krankenkassen. 

Der Beklagte hat am 21.08.2020 mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger am 24.07.2020 aus
dem CJD B entlassen worden sei. Man gehe zudem weiter davon aus, dass die
Unterbringung des KlÃ¤gers im CJD B nicht aufgrund der TeilhabeeinschrÃ¤nkung
erfolgt sei, sondern aufgrund seines nicht einzustellenden Diabetes. Der
Schulabschluss des KlÃ¤gers sei nicht gefÃ¤hrdet gewesen. Zuvor sei es bei einer
Klassenfahrt nicht zu einer Entgleisung des Diabetes gekommen. Eine Freizeit-
Assistenz sei dem KlÃ¤ger angeboten worden. Im Vordergrund der Behandlung
habe die Kontrolle des Diabetes gestanden. 

Es sind zudem der PÃ¤dagogische Zwischenbericht vom 28.05.2020, der Ã¤rztliche
Zwischenbericht vom 26.06.2020 sowie PÃ¤dagogische Abschlussbericht vom
19.07.2020 vorgelegt worden.

Im PÃ¤dagogischen Zwischenbericht vom 28.05.2020 ist berichtet worden, dass in
der Zeit, die der KlÃ¤ger (cornoabedingt) zu Haus verbracht habe, sehr
schwankende Blutzuckerwerte mit teils gesundheitsgefÃ¤hrdendem AusmaÃ�
beobachtet worden seien. Dies sei ein Resultat von unzureichender Insulintherapie
bei unbeaufsichtigten Mahlzeiten gewesen. Der KlÃ¤ger selbst fÃ¼hre dies auch auf
Ã¤uÃ�ere Stressfaktoren im Zusammenhang mit seiner Familie zurÃ¼ck. Die Eltern
sÃ¤hen als wesentlichen Grund die ADHS und die damit verbundene
Aufmerksamkeits- und KonzentrationsschwÃ¤che. Der KlÃ¤ger besuche die 9.
Klasse der Mittelschule, seine Leistungen lÃ¤gen im durchschnittlichen Bereich. Es
erscheine fraglich, ob der KlÃ¤ger den qualifizierenden Hauptschulabschluss
erreiche. Als Alternative zu einer Berufsausbildung oder dem Besuch der Stufe M 10
komme auch eine Berufsvorbereitende BildungsmaÃ�nahme (BvB) in Betracht. Man
beobachte ferner beim KlÃ¤ger ein nicht seinem biologischen Alter entsprechendes
Sozialverhalten, insbesondere in Konfliktsituationen. Dies Ã¤uÃ�ere sich in
WutausbrÃ¼chen oder Schreien, oder dem Entziehen aus der Situation. Der KlÃ¤ger
falle es zudem schwer auf andere zuzugehen und Freundschaften zu bilden bzw.
diese auch zu halten. Es bestehe zudem eine sehr enge, nicht mehr
altersgemÃ¤Ã�e Bindung an die Mutter. Der Kontakt zum Vater sei problem- und
konfliktbehaftet. 

Im Ã¤rztlichen Zwischenbericht ist u.a. ausgefÃ¼hrt worden, dass der KlÃ¤ger seit
2005 an Diabetes mellitus Typ 1 leide. Unter den Strukturen der Einrichtung und der
interdisziplinÃ¤ren Betreuung habe das Diabetesmanagement in der Einrichtung
deutlich gebessert werden kÃ¶nnen. Es sei keine chronische Entgleisung des
Diabetes mehr gegeben gewesen, auch seien keine Akutkomplikationen mehr
aufgetaucht. Aufgrund der bestehenden KomorbiditÃ¤t des ADHS und den
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hÃ¤uslichen psychosozialen Bedingungen kÃ¶nne dieses Management noch nicht in
den hÃ¤uslichen Alltag Ã¼bertragen werden. WÃ¤hrend des (pandemiebedingten)
Aufenthaltes zu Hause vom 17.03.2020 bis 20.04.2020 sei es zu einer deutlichen
Verschlechterung des HbA1c-Wertes gekommen. Die FortfÃ¼hrung der
Eingliederungshilfe und Intensivbetreuung sei daher aus Ã¤rztlicher Sicht dringend
notwendig. 

Im PÃ¤dagogischen Abschlussbericht vom 19.07.2020 wird zunÃ¤chst wiederholt,
dass das Diabetesmanagement zu Hause nicht im selben MaÃ�e wie in der
Einrichtung funktioniere. In den letzten Ferien habe sich eine deutliche
Verbesserung des Diabetesmanagements feststellen lassen durch die Reduktion
von Stress. Die Schulnoten hÃ¤tten sich im durchschnittlichen Bereich befunden.
Der KlÃ¤ger habe den qualifizierenden Hauptschulabschluss zunÃ¤chst verfehlt,
durch die NachprÃ¼fung aber dennoch erreichen kÃ¶nnen. Derzeit werde eine
berufsvorbereitende MaÃ�nahme in der Einrichtung angestrebt. Das Sozialverhalten
ist als unverÃ¤ndert beschrieben worden. Man befÃ¼rworte einen weiteren
Aufenthalt in der Einrichtung, allerdings einen Wechsel in die BvB. 

Am 03.12.2020 hat das Jugendamt des Beklagten mitgeteilt, dass die Familie von
Februar 2011 bis August 2012 Ã¼ber die SozialpÃ¤dagogische Familienhilfe (SPFH)
gem. Â§ 31 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII) betreut worden sei. Grund
hierfÃ¼r seien innerfamiliÃ¤re BeziehungsstÃ¶rungen und damit einhergehende
Schwierigkeiten in den alltÃ¤glichen AblÃ¤ufen gewesen. Die MaÃ�nahme sei
erfolgreich abgeschlossen worden. Vom 02.07.2018 bis 11.12.2018 habe die Familie
ebenfalls SPFH erhalten, um das Krankheitsmanagement des KlÃ¤gers zu
unterstÃ¼tzten. Parallel dazu sei eine Schulassistenz Ã¼ber den Bereich Soziales
finanziert worden. Beide MaÃ�nahmen hÃ¤tten allerdings nicht den erhofften Erfolg
gebracht, da weiterhin bedrohliche Zuckerentgleisungen hÃ¤tten festgestellt
werden mÃ¼ssen. Der KlÃ¤ger sei daraufhin am 12.12.2018 in Obhut im CJD B
genommen worden. Diese habe mit Urteil des SG Ulm vom 11.01.2019 geendet.
Die Eltern seien erziehungskompetent und auch in der Lage, die
krankheitsbedingten Bedarfe ihres Sohnes zu erkennen. Die Umsetzung der aus der
KÃ¶rperbehinderung resultierenden erforderlichen MaÃ�nahmen sei den Eltern
nicht oder nur zum Teil mÃ¶glich gewesen, was nicht an den UnzulÃ¤nglichkeiten
der Eltern, sondern an den Compliance-Problemen des KlÃ¤gers gelegen habe. Die
ADHS spiele hierbei nur eine untergeordnete Rolle. Der KlÃ¤ger negiere vielmehr
(un-)bewusst seine Erkrankung. Die Bearbeitung von mit kÃ¶rperlichen
Erkrankungen/ Behinderungen begrÃ¼ndeten Begleiterscheinungen und die
diesbezÃ¼gliche Kontrolle falle nicht unter die Aufgaben der Jugendhilfe.

Zuletzt hat der Beklagte mitgeteilt, dass im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum vom
11.01.2019 bis Ende Juli 2019 Kosten in HÃ¶he von insgesamt 46.785,02 Euro
(insgesamt fÃ¼r die Unterbringung bis Juli 2021 126.025,10 Euro) entstanden seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die beigezogenen Verwaltungsakten des Beklagten sowie die
Prozessakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung des Beklagten hat keinen Erfolg. 

Die gem. Â§Â§ 143, 144 Abs. 1 SGG statthafte Berufung ist zulÃ¤ssig; sie ist unter
Beachtung der maÃ�geblichen Form- und Fristvorschriften (Â§ 151 Abs. 1 SGG)
eingelegt worden. 

Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Das SG hat den Beklagten unter Aufhebung
der streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide zu Recht verurteilt, die Kosten fÃ¼r die
vollstationÃ¤re Unterbringung des KlÃ¤gers im CJD Diabeteszentrum B ab dem
11.01.2019 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 zu Ã¼bernehmen.

Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist auch allein dieser Zeitraum, auch
wenn der Aufenthalt des KlÃ¤gers in das nÃ¤chste Schuljahr verlÃ¤ngert wurde, da
der KlÃ¤ger durch seinen Antrag beim SG den Streitgegenstand auf die Zeit bis zum
Ende des Schuljahres 2018/2019 begrenzt hat. FÃ¼r die Unterbringung des
KlÃ¤gers sind fÃ¼r diesen Zeitraum insgesamt 46.785,02 Euro angefallen, die der
Beklagte bislang nur vorlÃ¤ufig Ã¼bernommen hat. 

Rechtsgrundlage fÃ¼r den vom der KlÃ¤ger geltend gemachten Anspruch ist 
Â§Â 15 AbsÂ  1 SGB IX in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung (aF). Da die 
Â§Â§Â 14 bis 24 SGB IX idF des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) lediglich fÃ¼r
solche AntrÃ¤ge gelten, die seit dem Inkrafttreten dieser Regelungen am
01.01.2018 gestellt wurden (Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom
27.04.2021Â â�� L 11 KR 2082/19Â â��, juris Rn. 35 â�� 38, mit Verweis auf BSG
15.03.2018, B 3 KR 18/17 R, BSGE 125, 198, juris Rn 45 mwN), finden auf den im
Jahr 2017 gestellten Antrag des KlÃ¤gers noch die Regelungen der Â§Â§Â 14 ff SGB
IX aF Anwendung. Â§Â 15 SGB IX aF normiert trÃ¤gerÃ¼bergreifend
KostenerstattungsansprÃ¼che fÃ¼r selbstbeschaffte Teilhabeleistungen. Mit dieser
Regelung wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass sich die Kostenerstattung fÃ¼r
selbstbeschaffte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation abweichend von der
Selbstbeschaffung anderer Leistungen nach dem SGB IX richtet (BSG 30.10.2014, B
5 R 8/14 R, BSGE 117, 192 = SozR 4-1500 Â§Â 163 Nr 7, Rn 26 unter Hinweis auf BT-
Drucks 14/5074 S 117 zu Nr 7 Buchst b). Von den in Â§Â 15 Abs 1 SatzÂ 1 bis 3 und
SatzÂ 4 SGB IX aF geregelten drei unterschiedlichen TatbestÃ¤nden, die zur
Kostenerstattungspflicht fÃ¼hren kÃ¶nnen, kommt nur die in SatzÂ 4 aufgefÃ¼hrte
zweite Alternative als Grundlage des streitigen Anspruchs des KlÃ¤gers in Betracht.
Nach dieser Vorschrift besteht eine Erstattungspflicht, wenn der LeistungstrÃ¤ger
eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat.

Erstattungspflichtig nach dieser Norm ist der zustÃ¤ndige LeistungstrÃ¤ger. Dies ist
im vorliegenden Fall der beklagte Landkreis. Wie das SG zu Recht ausgefÃ¼hrt hat,
ergibt sich die ZustÃ¤ndigkeit des Beklagten zur Leistungserbringung hier aus Â§ 14
SGB IX. Denn nach Â§ 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IX hat der mit einem
Rehabilitationsantrag angegangene RehabilitationstrÃ¤ger nach einer PrÃ¼fung
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seiner ZustÃ¤ndigkeit bei deren Fehlen den Antrag unverzÃ¼glich an den
zustÃ¤ndigen RehabilitationstrÃ¤ger weiterzuleiten. Tut er dies nicht, wird er als
sog â��erstangegangenerâ�� RehabilitationstrÃ¤ger selbst umfassend fÃ¼r die
erforderlichen Rehabilitationsleistungen zustÃ¤ndig und hat diese Leistungen zu
erbringen (Â§Â 14 Abs. 2 Satz 1 SGB IX). So lag der Fall hier, denn der Beklagte hat
als erstangegangener TrÃ¤ger den bei ihm am 30.01.2017 eingegangenen
Teilhabeantrag (Â§ 4,5 SGB IX) auf Eingliederungshilfe nicht innerhalb von zwei
Wochen weitergeleitet, so dass er als erstangegangener TrÃ¤ger auch fÃ¼r die
Kostenerstattung zustÃ¤ndig bleibt.Â  

Die Beklagte hat den Antrag des KlÃ¤gers auf Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r die
Unterbringung im CJD B auch zu Unrecht im streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid
abgelehnt. Der KlÃ¤ger hat gegen den Beklagten als erstgegangenen TrÃ¤ger einen
Anspruch auf Ã�bernahme der Kosten in HÃ¶he von 47.022,39 Euro fÃ¼r die Zeit
vom 11.01.2019 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019. 

Anders als SG angenommen hat handelt es sich hier aber nicht um einen Anspruch
auf Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII (vgl. Â§Â§ 53 ff. SGB XII), denn der
Senat konnte sich nicht vom Vorliegen einer wesentlichen kÃ¶rperlichen
Behinderung beim KlÃ¤ger Ã¼berzeugen. 

NachÂ Â§Â 53 Abs.Â 1 SatzÂ 1Â SGB XIIÂ erhalten Personen, die durch eine
Behinderung im Sinne vonÂ Â§Â 2 Abs.Â 1 SatzÂ 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
Â (SGB IX) wesentlich in ihrer FÃ¤higkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben,
eingeschrÃ¤nkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind,
Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des
Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht
besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfÃ¼llt werden kann. 

NachÂ Â§Â 2 Abs.Â 1 SGB IXÂ in der bis 01.01.2018 gÃ¼ltigen Fassung sind
Menschen behindert, wenn ihre kÃ¶rperliche Funktion, geistige FÃ¤higkeit oder
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit lÃ¤nger als sechs Monate von
dem fÃ¼r das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beeintrÃ¤chtigt ist. Von einer Behinderung bedroht sind
nachÂ Â§Â 53 Abs.Â 2 SatzÂ 1Â SGB XIIÂ Personen, bei denen der Eintritt der
Behinderung nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten
ist. Nach SatzÂ 2 gilt dies fÃ¼r Personen, fÃ¼r die vorbeugende Gesundheitshilfe
und Hilfe bei Krankheit nach den Â§Â§Â 47 und 48 erforderlich ist, nur, wenn auch
bei DurchfÃ¼hrung dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten droht. Der
Anspruch besteht dann auf die inÂ Â§Â 54Â SGB XIIÂ i.V.m. den dort in Bezug
genommenen Vorschriften des SGB IX beschriebenen Leistungen.

Der Personenkreis der behinderten Menschen wird inÂ Â§Â§Â 1â��3 EinglHV
Â konkretisiert. Beim KlÃ¤ger lag aber im streitigen Zeitraum, anders als vom SG
ausgefÃ¼hrt, keine kÃ¶rperlich wesentliche Behinderung nachÂ Â§Â 1 EinglHVÂ 
vor. Die dort aufgefÃ¼hrten kÃ¶rperlichen Gebrechen lagen beim KlÃ¤ger nicht vor,
insbesondere war er weder in seiner BewegungsfÃ¤higkeit durch eine
BeeintrÃ¤chtigung des StÃ¼tz- oder Bewegungssystems in erheblichem Umfang
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eingeschrÃ¤nkt (Â§Â 1 Nr.Â 1 EinglHV), noch war sein kÃ¶rperliches
LeistungsvermÃ¶gen infolge Erkrankung, SchÃ¤digung oder Fehlfunktion eines
inneren Organs oder der Haut in erheblichem Umfang eingeschrÃ¤nkt (Â§Â 1 Nr.Â 3
EinglHV). Zwar kann eineÂ DiabetesÂ mellitus Typ I-Erkrankung als eine
Fehlfunktion eines inneren Organs angesehen werden. Ein in erheblichem Umfang
eingeschrÃ¤nktes kÃ¶rperliches LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers lag jedoch nicht
vor. Denn anders als Kleinkinder, die ohne UnterstÃ¼tzung Erwachsener
ihreÂ DiabeteserkrankungÂ nicht beobachten und behandeln kÃ¶nnen, war der
KlÃ¤ger hierzu grundsÃ¤tzlich in der Lage. Unbeachtlich ist, dass KlÃ¤ger im
Zustand der wiederholt aufgetretenen Ketoazidosen in seiner kÃ¶rperlichen
LeistungsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt gewesen ist. Denn dabei handelte es sich um
akute KrankheitszustÃ¤nde, die keine lÃ¤nger als sechs Monate anhaltende
kÃ¶rperliche FunktionseinschrÃ¤nkung und damit keine Behinderung im Sinne
vonÂ Â§Â 2 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGB IXÂ darstellten. Den vorliegenden medizinischen
Berichten sind Hinweise fÃ¼r eine unabhÃ¤ngig von den Ketoazidosen bestehende
dauerhafte EinschrÃ¤nkung der kÃ¶rperlichen LeistungsfÃ¤higkeit nicht zu
entnehmen. Insbesondere bestand nach dem Bericht der Einrichtung in B bei
Aufnahme ein stabiler Allgemeinzustand und regelrechter ErnÃ¤hrungszustand.
Auch im Bericht Ã¼ber den stationÃ¤ren Aufenthalt des KlÃ¤gers aufgrund einer
Blutzuckerentgleisung vom 27.09.2018 bis 29.09.2018 wird ein stabiler
Allgemeinzustand und ein guter ErnÃ¤hrungszustand beschrieben. Auch in den
darÃ¼ber hinaus vorliegenden Berichten sind keine Befunde, die Anhaltspunkte
fÃ¼r das Vorliegen einer eingeschrÃ¤nkten kÃ¶rperlichen LeistungsfÃ¤higkeit
bieten wÃ¼rden, beschrieben. Soweit im Bericht Ã¼ber den stationÃ¤ren
Aufenthalt vom 12.02.2018 bis 23.02.2018 ein schlechter Allgemeinzustand
beschrieben wird, bietet auch dies keinen Hinweis fÃ¼r eine anhaltende
EinschrÃ¤nkung der kÃ¶rperlichen LeistungsfÃ¤higkeit. Denn hier erfolgte die
stationÃ¤re Einweisung mit kurzzeitigem Aufenthalt auf der Intensivstation
aufgrund einer akuten erneuten Blutzuckerentgleisung. Bereits einen Tag nach der
Aufnahme wurde ein stabiler Allgemeinzustand erreicht und der KlÃ¤ger konnte auf
die Normalstation verlegt werden. 

Der Senat kann entgegen der Auffassung des SG auch nicht feststellen, dass der
KlÃ¤ger von einer kÃ¶rperlich wesentlichen Behinderung (Â§Â 53 Abs.Â 2Â SGB XII)
bedroht gewesen wÃ¤re. Allein aufgrund der Erkrankung des KlÃ¤gers
anÂ DiabetesÂ mellitus Typ I ist eine drohende wesentliche Behinderung nicht
erkennbar, da es sich bei einer Erkrankung anÂ DiabetesÂ mellitus Typ I nicht um
eine regelmÃ¤Ã�ig progrediente Erkrankung handelt, die eine Verschlechterung von
BeeintrÃ¤chtigungen als wahrscheinlich erwarten lÃ¤sst (LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urteil vom 7.11.2019Â â�� L 7 SO 1832/18Â â��, juris mit Verweis
auf LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 24.04.2017 â�� L 8 SO 50/16 B ER â�� juris
Rdnr. 49). Kann ein an Diabetes mellitus Typ I erkrankter Jugendlicher seine
Erkrankung ohne UnterstÃ¼tzung Erwachsener beobachten und behandeln, liegt
keine wesentliche kÃ¶rperliche Behinderung vor. Behandelt der Jugendliche seine
Diabetes-Erkrankung nicht entsprechend dem Therapieplan, ist hierdurch auch nicht
die Annahme gerechtfertigt, dass eine wesentliche kÃ¶rperliche Behinderung droht
(vgl. LSG Baden-WÃ¼rttemberg, a.a.O.)
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DerÂ DiabetesÂ mellitus Typ I des KlÃ¤gers war grundsÃ¤tzlich gut einstellbar, was
der Senat ebenfalls den vorliegenden medizinischen Berichten entnimmt. So wird
bereits im Bericht des Oklinikums Ã¼ber den Aufenthalt vom 22.11.2017 bis
29.11.2017 beschrieben, dass im kontrollierten stationÃ¤ren Bereich die
Blutzuckerwerte im Zielbereich gelegen hÃ¤tten. Der KlÃ¤ger habe unter Aufsicht
das Diabetes-Management meistern kÃ¶nnen. Ã�hnliches wird im Bericht Ã¼ber
den stationÃ¤ren Aufenthalt vom 10.12.2017 bis 17.12.2017 und im Bericht Ã¼ber
den stationÃ¤ren Aufenthalt vom 27.09.2018 bis 29.09.2018 berichtet, wonach
unter Begleitung (d. h. wenn er daran erinnert wurde), das Diabetesmanagement
beherrscht wurde. Auch im Protokoll â��Bewertungsteam
KindeswohlgefÃ¤hrdungâ�� vom 28.02.2018, ausgefÃ¼llt durch die behandelnde
Kinder- und Jugendmedizinerin F und die M, wurde angegeben, dass sowohl beim
KlÃ¤ger als auch den Eltern das theoretische Wissen des Diabetesmanagements
vorhanden sei. Es fehle aber aufgrund der beim KlÃ¤ger zusÃ¤tzlich bestehenden
ADHS das UnvermÃ¶gen die erforderlichen TherapiemaÃ�nahmen konsequent und
zuverlÃ¤ssig durchzufÃ¼hren. Gleiches ergibt sich aus der vom Senat eingeholten
sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage des Ã�rztlichen Direktors des Fachbereichs
Gesundheit und Reha am CJD B S. Dieser am 09.07.2020 u.a. erklÃ¤rt hat, dass der
KlÃ¤ger im strukturierten Setting der Einrichtung zufriedenstellende
Blutzuckerwerte habe erreichen und halten kÃ¶nnen. BestÃ¤tigt wird dies letztlich
durch die im Ã�rztlichen Zwischenbericht vom 26.06.2020 gestellte Diagnose
â��Diabetes Typ 1 ohne Komplikationenâ��. Eine aufgrund der kÃ¶rperlichen
Erkrankung schwierige Einstellung des Diabetes ergibt sich aus alledem gerade
nicht.Â 
Nach alledem kann nicht davon ausgegangen werden, dass bei Befolgung der
verordneten Therapie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kÃ¶rperliche Behinderung
zu erwarten gewesen wÃ¤re. Die immer wieder aufgetretenen Ketoazidosen waren
ausweislich der Arztberichte jeweils durch die mangelnde Therapiecompliance
bedingt und sind immer nur von kurzer Dauer gewesen. Vom die GewÃ¤hrung von
Eingliederungshilfe rechtfertigenden Drohen einer kÃ¶rperlich wesentlichen
Behinderung kann jedoch nicht ausgegangen werden, wenn diese voraussichtlich
durch ein Verhalten des Anspruchstellers mit entsprechenden medizinischen
Auswirkungen herbeigefÃ¼hrt werden wird. Insoweit kann schon von einer hohen
Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Behinderung keine Rede sein, da â�� bei
Anwendung der erforderlichen medizinischen Therapie â�� mit ebenso hoher
Wahrscheinlichkeit der Eintritt einer kÃ¶rperlichen Behinderung vermieden werden
kann. Im Ã�brigen liegt der Zweck der Eingliederungshilfe nicht in der
medizinischen Krankenbehandlung. Insofern stellt auchÂ Â§Â 53 Abs.Â 2
SatzÂ 2Â SGB XIIÂ klar, dass von einer drohenden Behinderung nur auszugehen ist,
wenn auch bei DurchfÃ¼hrung vorbeugender Gesundheitshilfe und Hilfe bei
Krankheit eine Behinderung einzutreten droht. Im Ã�brigen kÃ¶nnte auch die
Notwendigkeit von Eingliederungsleistungen nicht festgestellt werden, wenn der
Eintritt einer kÃ¶rperlich wesentlichen Behinderung bereits durch einfache
Krankenbehandlung vermieden werden kann (vgl. Landessozialgericht Baden-
WÃ¼rttemberg, a.a.O., juris Rn. 55). 

FÃ¼r das Vorliegen einer geistig wesentlichen Behinderung beim KlÃ¤ger, die nach
Â§ 2 EinglHV eine SchwÃ¤che der geistigen KrÃ¤fte voraussetzt, bestehen keine
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Anhaltspunkte.

Festzustellen ist allerdings das Vorliegen einer seelisch wesentlichen Behinderung.
Nach Â§Â 3 EinglHV sind seelische StÃ¶rungen, die eine wesentliche
EinschrÃ¤nkung der TeilhabefÃ¤higkeit im Sinne des Â§Â 53 AbsatzÂ 1 SatzÂ 1 SGB
XII zur Folge haben kÃ¶nnen, unter anderem kÃ¶rperlich nicht begrÃ¼ndbare
Psychosen (Nr.Â 1), seelische StÃ¶rungen als Folge von Krankheiten oder
Verletzungen des Gehirns, von Anfallsleiden oder von anderen Krankheiten oder
kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigungen (Nr. 3), sowie Neurosen und
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungen (Nr.Â 4).Â 
Hierunter fÃ¤llt auch die beim KlÃ¤ger bestehende und zwischen den Beteiligten
auch unstreitig bestehende ADHS. Diese hat, unter BerÃ¼cksichtigung des einem
beim KlÃ¤ger vorliegenden, nicht seinem biologischen Alter entsprechenden
Sozialverhalten, insbesondere in Konfliktsituationen, sowie dem aufgrund der
PubertÃ¤t bestehenden Autonomiebestreben, letztlich zur Folge, dass der KlÃ¤ger
nicht in der Lage ist, das Diabetesmanagement, so wie er es eigentlich kÃ¶nnte und
mÃ¼sste, durchfÃ¼hrt. Der Ã�rztliche Direktor S sieht deshalb in der ungÃ¼nstigen
Kombination mit der ADHS die Hauptursache fÃ¼r die mangelnde
Diabeteseinstellung. 

Entgegen den AusfÃ¼hrungen des Beklagten ergibt sich hieraus aber keine
(vorrangige) Leistungsverpflichtung nach den Vorschriften des SGB V und damit
letztlich der beigeladenen Krankenkasse. 

Nach Â§ 40 Abs. 2 Satz 1 SGB V erbringen die Krankenkassen zwar Leistungen der
stationÃ¤ren Rehabilitation, um die inÂ Â§Â 11 Abs.Â 2Â beschriebenen Ziele zu
erreichen, wenn eine MaÃ�nahme der ambulanten Krankenbehandlung bzw.
ambulanten Rehabilitation nicht ausreicht. Diese Leistung setzt aber weiter voraus,
dass die MaÃ�nahme in einer nachÂ Â§Â 37 AbsatzÂ 3Â SGB IX zertifizierten
Rehabilitationseinrichtung stattfindet, mit der ein Vertrag nachÂ Â§Â 111Â besteht
(WaÃ�er in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§ 40 SGB V (Stand:
15.06.2020), Rn. 75). Einen solchen Vertrag haben aber das CJD B und die
beigeladene Krankenkasse des KlÃ¤gers nicht abgeschlossen. Anders als im
Rahmen von stationÃ¤ren Krankenhausbehandlungen, was hier aber unstreitig nicht
vorliegt, da nicht diagnostische und therapeutische MaÃ�nahmen im Vordergrund
standen (vgl. zur Abgrenzung stationÃ¤re medizinische Rehabilitation und
stationÃ¤re Krankenbehandlung ausfÃ¼hrlich LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil
vom 18.06.2013, â�� L 11 KR 3897/11 â��juris, Rn. 27 ff.), gilt die Regelung des Â§
13 Abs. 3a SGB V, wonach die beantragte Leistung als genehmigt gilt, wenn die
Krankenkasse nicht innerhalb einer bestimmten Frist Ã¼ber den Antrag
entscheidet, und die Versicherten dann die Kosten fÃ¼r die selbstbeschaffte
Leistung ersetzt verlangen kÃ¶nnen, im Bereich der medizinischen Rehabilitation
nach Krankenversicherungsrecht nicht. Insoweit wird auf die Regelungen der Â§Â§
14 ff. SGB IX verwiesen (vgl. Â§ 13 Abs. 3a Satz 9 SGB V). Die Ã¤hnlich wie in Â§ 13
SGB V geregelte â��Genehmigungsfiktionâ�� des Â§ 18 SGB IX scheidet vorliegend
aber bereits deshalb aus, da die dortige Frist von zwei Monaten eingehalten wurde
(Antragstellung am 26.01.2017, ablehnender Bescheid des Beklagten vom
28.02.2017). 
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Es ist dem Beklagten zudem weiter dahingehend Recht zu geben, dass die
Abgrenzung zwischen medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation
einschlieÃ�lich der Eingliederungshilfe fÃ¼r Kinder, Jugendliche und junge
VolljÃ¤hrige nicht nach den in Betracht kommenden LeistungsgegenstÃ¤nden
erfolgt; entscheidend ist vielmehr der Leistungszweck (BSG, Urteil vom 29.09.2009
â�� B 8 SO 19/08 R -, SozR 4-3500 Â§Â 34 Nr.Â 6, juris Rn. 21 , BSG, Urteil vom
20.09.2012 â�� B 8 SO 15/11 R -, SozR 4-3500 Â§Â 92 Nr.Â 1, juris Rn. 18, ; BSG,
Urteil vom 30.06.2016 â�� B 8 SO 7/15 R -, juris Rn. 19, ; BSG, Urteil vom 6.12.2018
â�� B 8 SO 7/17 R â�� juris Rn. 19, ; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom
19.06.2018 â�� L 7/12 AL 46/16 -, juris Rn. 26, ). Es muss daher geprÃ¼ft werden,
ob die Therapie direkt an der Behandlung der behinderungsbedingten StÃ¶rung
ansetzt oder unmittelbar die sozialen Folgen einer Behinderung beseitigen bzw.
mildern soll. Lediglich mittelbar verfolgte Zwecke und Ziele bleiben auÃ�er Betracht
(vgl. hierzu ausfÃ¼hrlich BSG, Urteil vom 28.08.2018Â â�� B 8 SO 5/17 RÂ â��,
juris). Aber auch unter Anwendung dieses Grundsatzes ergibt sich vorliegend keine
vorrangige Leistungspflicht der Beigeladenen. Denn wie bereits ausgefÃ¼hrt ist
maÃ�gebliche Erkrankung vorliegend nicht der Diabetes, da dieser bei
entsprechender Compliance des KlÃ¤gers und Befolgung des Therapieplanes gut
einstellbar wÃ¤re und keine relevanten EinschrÃ¤nkungen vorhanden sein
dÃ¼rften. Die vorliegende MaÃ�nahme war beim KlÃ¤ger vorliegend daher gerade
nicht (vorrangig) auf die Behandlung der Krankheit Diabetes als solcher gerichtet,
sondern vielmehr sollten die unmittelbaren sozialen Folgen der bestehenden ADHS,
nÃ¤mlich die UnfÃ¤higkeit eines altersgerechten Diabetesmanagements,
ausgeglichen werden. 

Aufgrund des Vorliegens einer wesentlichen seelischen Behinderung wÃ¤ren die
Voraussetzungen fÃ¼r die Erbringung von Eingliederungshilfe nach Â§Â 53 Abs.Â 1
SGB XII gegeben. Insoweit war die Leistungspflicht des Beklagten nach den
Vorschriften des SGB XII jedoch nachrangig gegenÃ¼ber der Leistungspflicht nach
dem SGB VIII. Das VerhÃ¤ltnis des Jugendhilferechts zum Sozialhilferecht wird in 
Â§Â 10 Abs.Â 4 SGB VIII bestimmt. Nach Â§Â 10 Abs.Â 4 SatzÂ 1 SGB VIII gehen
grundsÃ¤tzlich Leistungen nach dem SGB VIII Leistungen nach dem SGB XII vor. 
Â§Â 10 Abs.Â 4 SatzÂ 2 SGB VIII sieht von diesem Grundsatz zwar eine Ausnahme
vor. Danach gehen u.a. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII fÃ¼r
junge Menschen (Â§Â 7 Abs.Â 1 Nr.Â 4 SGB VIII: wer noch nicht 27 Jahre alt ist), die
kÃ¶rperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht
sind, Leistungen nach dem SGB VIII vor. Eine kÃ¶rperliche oder geistige
Behinderung konnte beim KlÃ¤ger jedoch, wie ausgefÃ¼hrt, nicht festgestellt
werden. FÃ¼r die bestehende seelische Behinderung bleibt es danach bei der
Leistungspflicht nach dem Jugendhilferecht. 

Die Voraussetzungen des Â§ 35a Abs. 1 SGB VIII lagen zum Zeitpunkt der
Selbstbeschaffung der Leistung vor. Nach Â§Â 35a Abs. 1 SatzÂ 1 SGB VIII haben
Kinder und Jugendliche Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit lÃ¤nger als sechs Monate von dem fÃ¼r
ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht (Nr. 1), und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beeintrÃ¤chtigt ist oder eine solche BeeintrÃ¤chtigung zu
erwarten ist (Nr. 2). Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses
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Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine BeeintrÃ¤chtigung ihrer
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (Â§Â 35a Abs. 1 SatzÂ 2 SGBÂ VIII). Wie soeben
festgestellt, liegt beim KlÃ¤ger eine seelische StÃ¶rung vor. 

Auch das Vorliegen einer â�� aus der vom Alterstypischen abweichenden seelischen
Gesundheit abgeleiteten â�� zumindest drohenden BeeintrÃ¤chtigung der Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft gemÃ¤Ã� Â§Â 35a Abs.Â 1 SatzÂ 1 Nr.Â 2 SGB VIII
(sog. TeilhabebeeintrÃ¤chtigung) ist zu bejahen. Denn die seelische StÃ¶rung hat
ein solches AusmaÃ� erreicht, dass die FÃ¤higkeiten zur Eingliederung in die
Gesellschaft deutlich gefÃ¤hrdet waren. Der KlÃ¤ger hatte unter Zugrundelegung
dieser Feststellungen dem Grunde nach Anspruch auf Eingliederungshilfe. Eine
TeilhabebeeintrÃ¤chtigung liegt vor allem dann vor, wenn dem behinderten jungen
Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in sozialer, schulischer oder
beruflicher Hinsicht erschwert ist, mithin die IntegrationsfÃ¤higkeit des jungen
Menschen beeintrÃ¤chtigt ist. HierfÃ¼r genÃ¼gt, wenn sich die StÃ¶rung in einem
der relevanten Lebensbereiche auswirkt (Kepert/Dexheimer in Kunkel/Kepert/Pattar,
SGB VIII, 7. Aufl. 2018, Â§ 35a Rn. 19). Allerdings muss die seelische StÃ¶rung nach
Breite, Tiefe und Dauer so intensiv sein, dass sie die FÃ¤higkeit zur Eingliederung in
die Gesellschaft beeintrÃ¤chtigt oder eine solche BeeintrÃ¤chtigung erwarten lÃ¤sst
(BVerwG, Urteil vom 26.11.1998 â�� 5 C 38/97 â�� juris Rn. 15).

Gemessen an diesen MaÃ�stÃ¤ben lag mit der bestehenden ADHS eine solche
seelische StÃ¶rung vor. 

Diese Erkrankung hat beim KlÃ¤ger dazu gefÃ¼hrt, dass ein selbststÃ¤ndiges
Diabetesmanagement nicht mÃ¶glich war. Zufriedenstellende stabile
Blutzuckerwerte konnten nur im Rahmen des strukturierten Rahmens der
Einrichtung erzielt werden. Ziel der begehrten MaÃ�nahme war daher, dass
entsprechend des individuellen Bedarfs des Kindes eine wesentliche Behinderung
oder deren Folgen durch FÃ¶rder- und Betreuungsangebote beseitigt bzw.
zumindest gemildert werden sollten, um dem Kind/ Jugendlichen die Eingliederung
in die Gesellschaft sowie die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu
ermÃ¶glichen. Als Inhalte der durchgefÃ¼hrten MaÃ�nahme sind u.a. die
Verbesserung der KrankheitsbewÃ¤ltigung, die UnterstÃ¼tzung schulischer und
berufsvorbereitender Belange, die FÃ¶rderung sozialer und lebenspraktischer
Kompetenzen, die HinfÃ¼hrung zur einer eigenverantwortlichen LebensfÃ¼hrung
inkl. selbstÃ¤ndiger, altersadÃ¤quater TherapiedurchfÃ¼hrung genannt worden. 

Diese umfassende MaÃ�nahme war fÃ¼r den KlÃ¤ger auch erforderlich, da
ambulante (oder auch kurzfristige stationÃ¤re) Angebote inklusive einer
Assistenzkraft in der Schule allesamt nicht zu dem gewÃ¼nschten Erfolg gefÃ¼hrt
haben, damit der KlÃ¤ger ein altersentsprechend eigenverantwortliches Leben
fÃ¼hren kann, ohne dauerhaft auf UnterstÃ¼tzung durch PflegekrÃ¤fte angewiesen
zu sein. 

Der KlÃ¤ger hat nach alledem einen Anspruch auf Kostenerstattung fÃ¼r die
MaÃ�nahme nach dem SGB VIII gegen den Beklagten als erstangegangenen
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TrÃ¤ger nach Â§ 14 SGB IX. 

Nach alledem war die Berufung des Beklagten zurÃ¼ckzuweisen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.Â 
GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§160 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGG) liegen
nicht vor. 

Erstellt am: 28.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/14.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
http://www.tcpdf.org

